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Regeste

Baubewilligungspflicht. - Gesetzliche Vorgaben und allgemeine Grundsätze (Erw. 1/a). -
Die Durchführung des einmal jährlich stattfindenden Flugwettbewerbs Die schrägen Vögel
des Hallwilersee bedarf keiner Baubewilligung (Erw. 1/b und c).

Erwägungen

E. 1
Zu prüfen ist ausschliesslich die Frage, ob die 1997 und 1998 unter der Bezeichnung „Die
schrägen Vögel des Hallwilersee“ ein- mal jährlich in Meisterschwanden durchgeführte und
für 1999 ge- plante Veranstaltung der Baubewilligungspflicht unterliegt.

2001 Bau-, Raumplanungs- und Umweltschutzrecht 287 a) Bauten und Anlagen dürfen nur
mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden (Art. 22 Abs. 1 RPG). Alle
Bauten und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raumplanung, des Umweltschutzes oder
der Baupolizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung bedürfen der
Bewilligung durch den Gemeinderat (§ 59 Abs. 1 BauG). Nach § 6 Abs. 1 BauG gehö- ren
zu den Bauten im Sinne des Gesetzes: „a) alle Gebäude und gebäudeähnlichen sowie alle
weiteren, künstlich hergestellten und mit dem Boden fest verbundenen Objekte; b)
Tiefbauten; c) Hütten, Buden, Baracken, Kioske, Waren- und andere Automaten,
Schaukästen und dergleichen; d) Wohnwagen, die länger als zwei Monate auf dem gleichen
Grund- stück abgestellt werden; e) Steinbrüche, Kies- und andere Gruben; f)
Terrainveränderungen von mehr als 80 cm Höhe oder von grosser flächenhafter
Ausdehnung; g) Ablagerungen und Deponien; h) Freizeit- und andere Anlagen mit
erheblichen Auswirkungen auf Umwelt und Umgebung.“ Nach der in Rechtsprechung und
Lehre üblichen Umschreibung gelten als „Bauten und Anlagen“ jedenfalls jene künstlich
geschaffe- nen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in bestimmter fester Beziehung
zum Erdboden stehen und die Nutzungsordnung zu beeinflussen vermögen, weil sie
entweder den Raum äusserlich er- heblich verändern, die Erschliessung belasten oder die
Umwelt be- einträchtigen (BGE 113 I 315; vgl. ferner BGE 123 II 259; 120 Ib 379; 119 Ib
226 mit weiteren Hinweisen; Alexander Ruch, in: Kom- mentar zum Bundesgesetz über die
Raumplanung, hrsg. von Heinz Aemisegger/Alfred Kuttler/Pierre Moor/Alexander Ruch,
Zürich 1999, Art. 22 N 24 ff.; Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-, Bau- und
Umweltrecht, Band I, 3. Auflage, Zürich 1999, Rz. 514; Christophe Fritzsche/Peter Bösch,
Zürcher Planungs- und Baurecht,

E. 2
a) In der Dorfzone (D), in welcher die Parzelle Nr. y nach Massgabe des Bauzonenplans der
Gemeinde B. (mit den gleichen Beschluss- und Genehmigungsdaten wie die BNO) gelegen



ist, gel- ten ein minimaler Grenzabstand von 4,0 m und ein grosser Grenzab-

E. 2.00
Uhr morgens) dauert höchstens 24 Stunden, der Flugwettbewerb als eigentlicher Kernanlass
sogar noch wesentlich weniger lang. Die Besucher der Veranstaltung halten sich somit nur
kurze Zeit in Meisterschwanden auf. Damit fehlt klarerweise die für eine Baube-
willigungspflicht erforderliche Dauerhaftigkeit der Nutzung. Zusätz- lich bauliche
Einrichtungen (z.B. Tribünen) sind – wie erwähnt – für die Durchführung des Wettbewerbs
ohnehin nicht vorgesehen. So- weit der Beschwerdeführer auf die wegen der
Zuschauerzahlen mög- licherweise erforderlich werdenden zusätzlichen Bauten für die In-
frastruktur (Verpflegungsstände, WC-Anlagen) verweist, ist festzu- halten, dass es sich
hierbei lediglich um provisorische Bauten han- deln kann, die nach Beendigung des
Anlasses (dafür) nicht mehr benötigt und innert weniger Tage wieder entfernt werden. Auch
ihnen fehlt damit klarerweise das Element der Dauer. Sollten indes- sen solche
provisorische Bauten und Anlagen nach dem Flugwettbe- werb für längere Zeit bestehen
bleiben und in anderem Zusammen- hang (weitere Veranstaltungen, Badebetrieb usw.)
genutzt werden, so stellt sich die Frage der Baubewilligungspflicht für die einzelnen
Einrichtungen losgelöst vom hier zu beurteilenden Anlass. Dasselbe gilt für die als
Parkierungsanlagen beanspruchten Wiesengrundstücke in Seeufernähe. Werden diese
während der Bade- und Schiff- fahrtsaison z.B. an den Wochenenden regelmässig als
zusätzliche Abstellflächen für Fahrzeuge benützt, kann sich die Frage der Bau-
bewilligungspflicht für eine derartige Nutzung, der dann wohl auch die erforderliche
zeitliche Erheblichkeit zukommt, durchaus stellen. Hierbei handelt es sich indessen um eine
vom vorliegenden Fall, bei dem es ausschliesslich um die Baubewilligungspflicht der
eintägigen Flugveranstaltung selbst geht - auch wenn der Beschwerdeführer die
Baubewilligungspflicht insbesondere mit den Verkehrs- und Parkie- rungsfolgen des
Anlasses und der Inanspruchnahme von Abstellflä- che ausserhalb des Baugebiets
begründet -, unabhängige Fragestel- lung.

2001 Bau-, Raumplanungs- und Umweltschutzrecht 293 66 Gebäudeabstand. - Der
Vorbehalt für Mehrfamilienhäuser in § 47 Abs. 2 Satz 2 BauG gilt ausschliesslich für den
Fall der dienstbarkeitsvertraglichen Reduktion oder Aufhebung der Abstände gemäss § 47
Abs. 2 Satz 1 BauG; für eine kommunale Bestimmung, welche eine Verringerung des
Gebäu- deabstands zulässt, sofern auf einem Nachbargrundstück bereits eine Baute mit zu
geringem Grenzabstand steht und die Einhaltung des Gebäudeabstands zu Härten führen
würde, bleibt auch im Zusam- menhang mit einem Mehrfamilienhaus Raum (Erw. 2/a und
b). - Rechtsanwendung: Der Gesetzgeber darf die rechtsanwendenden Organe ermächtigen,
ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit von der gesetzlichen Regelung abzuweichen
(Erw. 2/c/aa). Dass das Bau- grundstück nur bei einer Herabsetzung des Gebäudeabstands
optimal genutzt werden kann, bildet bei Berücksichtigung der entgegenste- henden
öffentlichen und privaten Interessen keinen ausreichenden Grund für die Annahme eines
Härtefalls (Erw. 2/c/bb). Entscheid des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 19.
September 2001 in Sachen B. gegen Baudepartement. Aus den Erwägungen 1. Die
Beschwerdegegnerin 1 beabsichtigt, das Gebäude Nr. x auf der Parzelle Nr. y abzubrechen
und ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und einer Tiefgarage zu erstellen. Das
Bauprojekt weist zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss auf. Der
Gebäudekubus hat eine Länge von 35 m, eine Tiefe von 10,2 m sowie eine Höhe ab
gewachsenem Terrain von rund 12 m. Es sind im Untergeschoss 13 Autoabstellplätze



vorgesehen, nebst drei oberirdi- schen Abstellplätzen. Der umbaute Raum wird mit 4'764
m³ angege- ben.
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